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ohne Munition.
Gemäss Ziff. 488 des Verwaltungsreglementes der Schweizer
Armee ist jeder Wehrmann verpflichtet, die ihm Libergebenen
persönlichen Bewaffnungs- und Ausrüstungsgegenstände in gutem
Zustand zu erhalten. Er haftet für Verlust und Beschädigung,
wenn er nicht nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
Die Vorschriften über die Aufbewahrung der Waffen und Munition

sind am 22.1.1974 durch das Eidg. Militärdepartement
verschärft worden, um Diebstähle zu vermeiden. Danch hat der
Wehrmann seine Waffe an einem trockenen, gegen aussen ab-
schliessbaren Ort innerhalb der Wohnräume aufzubewahren. Er
darf sie auch nicht ohne Ueberwachung in öffentlichen Orten,
wie Restaurants etc., abstellen.

SCHWEIZER-VEREIN
im Fürstentum Liechtenstein
Der Vorstand

GESELLSCHAFT SCHWEIZ - LIECHTENSTEIN

Bereits zum 24. Mal führte am 14. August 1980 die Gesellschaft

Schweiz-Liechtenstein ihre Mitgliederversammlung durch.
Statutengemäss ist nach zweijähriger Amtszeit als Präsident
Dr.Rudolf Reinacher, St.Gallen, zurückgetreten um wiederum
für zwei Jahre einem Liechtensteiner das Amt als Präsident
zu übergeben. Dabei wurde der frühere Regierungschef
Dr. Alfred Hilbe einstimmig und mit grossem Beifall zum

neuen Präsidenten gewählt. In seiner Präsidialansprache
betonte Dr. Reinacher, dass es ihm immer eine grosse Freude
gewesen war, der Gesellschaft vorzustehen, die auch im
vergangenen Jahr zu einem guten freundnachbarlichen Verhältnis
beigetragen hat. Mit Genugtuung nahm die Mitgliederversammlung
davon Kenntnis, dass auch in Zukunft verschiedene Aktivitäten
vorgesehen sind und wissenschaftliche Arbeiten gefördert werden.

Dass die Gesellschaft infolge Erhöhung des Goldpreises
in Zukunft für die besten Absolventen des Neu-Technikums
Buchs anstatt zwei nur noch eine Goldmedaille vergeben möchte,
sollte neu überdacht werden. Wir sind auch der Meinung, dass
sich die Gesellschaft mit dem leidigen Ueberfremdungsproblem
in Liechtenstein ebenfalls befassen sollte, um das bestehende
Onbehagen innerhalb der Schweizerkolonie in Liechtenstein
abzubauen.

Anstelle des aus dem Vorstand zurückgetretenen Griindermit-
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mitaliedes und erstem Vizepräsidenten sowie eigentlichem
Initiator dieser Gesellschaft, Dr. Edmund Richner, wurde der
Zürcher Alt-Regierungsrat Moosdorf neu in den Vorstand
gewählt.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sprach Dr. Hans
Stricker Chur zum Thema: "Zur Sprachgeschichte des
schweizerisch-liechtensteinischen Grenzraumes".

DIE SCHWEIZ IN ZAHLEN iy«U

Die Schweizerische Bankgesellschaft hat die Ausgabe 1980 der
Taschenstatistik "Die Schweiz in Zahlen" veröffentlicht.
Die Publikation enthält auf kleinstem Raum über 1600 neuste
Informationen über die Schweiz, die Kantone und die zehn
wichtigsten Handelspartnerländer der Schweiz. Rund 40
Zahlenangaben je Kanton, darunter erstmals auch entsprechende Daten

für den Kanton Jura, bilden die Grundlage für interkantonale

Vergleiche der Wirtschaft- und Finanzkraft. Verschiedene

Berechnungen wie beispielsweise die Schätzung der kantonalen

Volkseinkommen oder die Aufstellung der Auslandvermögenbilanz
der Schweiz sind von der Volkswirtschaftlichen Abteilung

der Bankgesellschaft selbst vorgenommen worden.

Wir freuen uns, dass wir diese Taschenstatistik diesem
Mitteilungsblatt beilegen können und danken der Direktion der
Schweizerischen Bankgesellschaft für ihre freundliche Hilfe.

EINLADONG Z0 EINEM S VE A-ONTERHALTONGSABEND IN BOCHS

In serat)
Der Schwe i z Verband ev angelischer Arbei tneh me r 1 ä dt
die Lands le u te in Liée htenstein herzlic h ei n zu e i-
nem gross en Unterhaltu ngsabend im Kath. Kir chge me in-
des aal in B u chs am 24. Oktober um 20.15 Uhr • Ein
gro ssarti ge s Programm wird alle Besuche r üb er e in i -
ge Stunde n i n guter St immung ha lten, de nn e s wi rk e n
mit : die be s tbekannte Original-Appenzel 1er S tre ic h-
mus ik Bän z i g er aus Her isau mit ihrer So lo jo dler in
Sch iess a US Schwellbru nn und da s Buoba- Chör Ii a US
Ste in/AR, d a s mit ihre n zwölf K ehlen, j ung und a 1 t,
in herrli ch e Begeister ung zu re issen ve rmag .Ein -
tri ttskar te n zu Fr. 5. -- sind e rhältlic h be i Pa pe -
ter ie Thö ny in Vaduz s owie alle n Droger ie n in B uc hs
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